
Begriffsdefinition betreffend Inhalt des ÖREB-Katasters  
Beispiel «Grundwasserschutzzone» anhand eines konkreten Beispiels 
(nach Artikel 3 der Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen 
Eigentumsbeschränkungen ÖREBKV) 
 

 
1. Einleitung 
Anhand von Auszügen aus konkreten Grundlagen (auf Stufe Bund , Kanton- und Gemeinde) 
werden im Folgenden die Begriffe im Zusammenhang mit dem ÖREB-Kataster erläutert. 
 
 
1.1. Auf Stufe Bund, Artikel 3 ÖREBKV 
Artikel 3 der Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen 
ÖREBKV lautet: 
 
Art. 3 Inhalt 
 
Inhalt des Katasters sind: 
a. die in Anhang 1 GeoIV4 als Gegenstand des Katasters bezeichneten Geobasisdaten; 
b. die vom Kanton in Anwendung von Artikel 16 Absatz 3 GeoIG bezeichneten 
eigentümerverbindlichen Geobasisdaten; 
c. die Rechtsvorschriften, die zusammen mit den Geobasisdaten als Einheit die 
Eigentumsbeschränkung unmittelbar umschreiben und für die das gleiche 
Verfahren massgebend ist; 
d. die Hinweise auf die gesetzlichen Grundlagen der Eigentumsbeschränkungen; 
e. weitere Informationen und Hinweise, die dem Verständnis der öffentlichrechtlichen 
Eigentumsbeschränkungen dienen, soweit sie im Datenmodell 
nach Artikel 9 GeoIV vorgesehen sind. 
 
 
1.2. Beispiel: Gemeinde Bronschhofen, Liegenschaft 250 
 
Darstellung aus der Informationsebene Liegenschaften der amtlichen Vermessung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel-OEREBKV-Art3_Grundwasserschutzzone-de_definitif.doc  Seite 1 
 



2. Zu den einzelnen Bestandteilen des ÖREB-Katasters 
2.1. Geobasisdaten gemäss ÖREBKV Artikel 3 Buchstabe a. und b. 

• Geobasisdaten des Bundesrechts gemäss Anhang 1 GeoIV1 

Grundwasserschutzzone (DS 131)  
 

• Vom Kanton bezeichnete Geobasisdaten 

Abbildung: Grundwasserschutzzonen S1 und S2 mit Legende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Von der Gemeinde bezeichnete Geobasisdaten 

 Auf Stufe Gemeinde kein Datensatz mit Rechtswirkung auf ÖREB-Ebene. 
 
 

                                                 
1 Geoinformationsgesetz, SR 510.62 

 
Beispiel-OEREBKV-Art3_Grundwasserschutzzone-de_definitif.doc  Seite 2 

 



2.2. Rechtsvorschriften gemäss ÖREBKV Artikel 3 Buchstabe c 
 
Beispiel 1: Genehmigter Umgrenzungsplan Grundwasserfassung Dreibrunnen 
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Beispiel 2:  Genehmigtes Schutzzonenreglement: 
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2.3. Hinweise auf die gesetzlichen Grundlagen gemäss ÖREBKV Artikel 3 Buchstabe d. 
• Bund: 

 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer, GSchG (SR 814.20): 
 www.admin.ch/ch/d/sr/c814_20.html 

Gewässerschutzverordnung, GSchV (SR 814.201): 
www.admin.ch/ch/d/sr/c814_201.html 
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• Kanton:  

Vollzugsgesetz zur eidg. Gewässerschutzgesetzgebung vom 11. April 1996 (sGS 752.2): 
 www.gallex.ch/gallex/7/fs752.2.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Gemeinde Bronschhofen: 

 keine rechtlichen Grundlagen 
 
 

 
Beispiel-OEREBKV-Art3_Grundwasserschutzzone-de_definitif.doc  Seite 7 



2.4. Weitere Informationen und Hinweise (optional) gemäss ÖREBKV Artikel Buchstabe 3 e. 
 
● Verfügung durch das kantonale Baudepartement und Publikation im Amtsblatt:: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
● Publikation im Amtsblatt:: 
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2.5. Offene Frage 

 
Seit 1994 sind die Gemeinden im Kanton St. Gallen aufgefordert, Grundwasserschutzzonen im 
Grundbuch anmerken zu lassen. Dies wird im Rahmen der Genehmigung durch die kantonale 
Stelle überprüft. Diese Anmerkanforderung  gilt aber nicht für früher verfügte Schutzzonen. 
Gemäss Art. 16 Abs. 1 des GeoIG sind aber im Grundbuch angemerkte 
Eigentumsbeschränkungen nicht Gegenstand des ÖREB-Katasters. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Was geht jetzt vor, Vollständigkeit der Informationsebene im Kataster oder Art. 16?  
Solche Fragen müssen für die ganze Schweiz einheitlich geregelt werden. 
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